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A  Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.0 Art der baulichen Nutzung 

Gemäß § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. §§ 6 (2) und (3) BauNVO sowie §§ 1 (4), 1 (5) und 1 (6) 

BauNVO sind in dem Baugebiet nur die aufgeführten Nutzungen allgemein oder aus-

nahmsweise zulässig. 

MI – Mischgebiet 

Allgemein zulässig sind: 

− Wohngebäude 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

− Sonstige Gewerbebetriebe 

− Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 

2.0 Bauweise 

Es gilt die „offene Bauweise“. 

3.0 Maß der baulichen Nutzung 

3.1 Zulässige Grundfläche / Grundflächenzahl (GRZ) 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,4. 

Darüber hinaus kann für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie für Ne-

benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO einschließlich Terrassen die zulässige Grund-

fläche bis zu einer GRZ von 0,6 überschritten werden (§ 19 (4) BauNVO). 

3.2 Zulässige Geschossfläche / Geschossflächenzahl (GFZ) 

Auf die Festsetzung der Geschossfläche wird verzichtet. Das Maß der baulichen Nut-

zung wird bestimmt durch die maximale GRZ, die Zahl der Vollgeschosse und die maxi-

male Höhe der baulichen Anlagen. 

3.3 Zahl der Vollgeschosse 

Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt maximal II. 

4.0 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximale traufseitige Außenwandhöhe wird gemessen zwischen der Oberkante der 

Straßenachse und dem Schnittpunkt des verlängerten Außenmauerwerks mit der Dach-

haut. 

Sie beträgt maximal 6,50 m. 

5.0 Zulässigkeit von Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen 

Die Errichtung / Anlage von Garagen, Carports und Stellplätzen ist nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen sowie auf den besonders dafür vorgesehenen nicht 

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
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Die Errichtung von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Terrassen ist so-

wohl auf den überbaubaren wie auf den gesamten nicht überbaubaren Grundstücksflä-

chen zulässig. 

6.0 Überschreitung von Baugrenzen/Baulinien 

Für untergeordnete Bauteile gem. § 6 (6) HBO ist eine Überschreitung der Baugrenzen 

in geringfügigem Ausmaß zulässig, sofern sie nicht mehr als 1,5 m vortreten und von 

Nachbargrenzen mindestens 2,0 m entfernt bleiben. 

7.0 Anzahl der zulässigen Wohneinheiten 

Pro Wohngebäude ist maximal 1 Wohneinheit zulässig. 
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B  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

1.0 Dachgestaltung 

1.1 Dachform 

Die Dachform ist frei wählbar. Flachdächer sind unzulässig. 

Auf Carports und Garagen sind auch Flachdächer oder flach geneigte Dächer zulässig. 

1.2 Dachneigung 

Die Dachneigung beträgt 20° bis 45°. 

2.0 Dachaufbauten 

Gauben sind zulässig; sie sind als Einzelgauben auszuführen. Auf einer Dachfläche darf 

nur 1 Gaubenform zur Ausführung kommen.  

Die Gaubenaußenwand ist 0,50 m von der Außenwand zurückzusetzen. 

Zwerchgiebel sind zulässig. Ihre Firsthöhe beträgt maximal 1,0 m unterhalb des Firstes 

des Hauptdaches. 

Die Gesamtlänge von Gauben und/oder Zwerchgiebeln darf 49 % der Trauflänge des 

Gebäudes nicht überschreiten. 

3.0 Einfriedigungen 

Die Höhe der Einfriedigungen beträgt max. 1,20 m. 

4.0 Außenanlagen 

Geländeaufschüttungen von mehr als 1,00 m über der erschließenden Straßenachse für 
das Anlegen von Terrassen bzw. Eingangsbereichen am Haus sind nicht zulässig. 

Abgrabungen sind nur für Lichtschächte, die eine max. Länge von 3,0 m aufweisen dür-

fen, zulässig.  

5.0 Befestigung von Grundstücksfreiflächen 

Die Befestigung von Grundstücksfreiflächen ist nur zulässig, wenn dies wegen der Art 

und Nutzung dieser Flächen erforderlich ist, z. B. für Stellplätze sowie im Bereich der 

Garagen und Hofflächen. Sie soll in der Art erfolgen, dass wasserdurchlässige Baustoffe 

(z. B. wassergebundene Decken) verwendet werden. Es wird empfohlen, die notwendi-

gen Zufahrten und Stellplätze mit Natur- oder Betonsteinpflaster oder Rasensteinen in 

weitem Fugenabstand zu belegen. 

6.0 Anteil der begrünten Flächen 

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke (Grundstücksfreiflächen im 

Sinne des § 8 (1) HBO) sind zu mindestens 60 % gärtnerisch anzulegen und zu pflegen. 

Stellplätze und Garagen sowie sonstige Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind 

nicht Bestandteil der begrünten Fläche. 



Textliche Festsetzungen des Bplans „34. Änderung Im Laukesgarten“ in Weiterstadt, Stt. Weiterstadt 

Planungsteam-HRS  Festsetzungen-PR-187 29.11.2012  Seite 5 

C  Empfehlungen und Hinweise 

Dachbegrünung 

Es wird empfohlen, Flachdächer und flach geneigte Dächer, soweit sie nicht als Dachter-

rassen genutzt werden, dauerhaft extensiv zu begrünen.  

Behandlung des Niederschlagswassers / Zisternen / Versickerung 

Es wird empfohlen, das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser in Zister-

nen zu sammeln und als Brauchwasser oder für die Grundstücksbewässerung zu nut-

zen. Das Überlaufwasser der Zisternen / Rückhalteanlagen kann versickert oder in die 

Kanalisation eingeleitet werden. 

Die Versickerung ist erlaubnispflichtig. Erforderliche Erlaubnisse sind bei der unteren 

Wasserbehörde zu beantragen. 

Nisthilfen 

Zur Schaffung von Nisthilfen wird der Einbau von Niststeinen in Haus- und Garagen-

mauern empfohlen. Dabei sind spezielle Ausführungen für Mauersegler, kleine Höhlen-

brüter und Halbhöhlenbrüter zu wählen. 

Die Ansiedlung von Fledermäusen ist mit Lüftungsriegeln bei herausgenommenem Lüf-

tungsgitter möglich. Dabei darf das Dach nicht mit Glaswolle abgedichtet werden. 

Weitergehende Beratung dazu geben die örtlichen Naturschutzverbände. 

Grundwasser 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des von der Landesregierung 

festgestellten und am 24.05.1999 in Kraft getretenen Grundwasserbewirtschaftungs-

plans Hessisches Ried. Die Umsetzung dieses Planes wird Auswirkungen auf die aktu-

ellen Grundwasserstände haben. Es sind großflächige Grundwasseraufspiegelungen 

möglich, die bei einer Bebauung zu berücksichtigen sind. 

Bereits jetzt ist in dem Baugebiet mit sehr hohen Grundwasserständen zu rechnen. 

Aus diesem Grund ist der Planbereich als ‚vernässungsgefährdete Fläche’ gekenn-

zeichnet. 

Es wird deshalb empfohlen, vor Beginn von Planungen für Baumaßnahmen bei den zu-

ständigen Wasserbehörden (Landrat, Regierungspräsidium) Auskünfte über den zu er-

wartenden Grundwasserstand einzuholen. Ebenso wird eine kleinräumige detaillierte 

Untersuchung der gegenwärtigen und der zu erwartenden Grundwassersituation in Form 

eines hydrogeologischen Gutachtens empfohlen. Als Ergebnis daraus können bauliche 

Vorkehrungen notwendig werden (spezielle Gründungsmaßnahmen, Ausbildung von 

Kellern als „Weiße Wanne“). 
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Bodendenkmäler 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mau-

ern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände z.B. Scherben, Stein-

geräte, Skelettreste entdeckt werden können. Diese sind nach § 20 HDSchG unverzüg-

lich dem Landesamt für Denkmalpflege oder der unteren Denkmalschutzbehörde zu 

melden. Funde und Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeig-

neter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 20 (3) HDSchG). Bei sofortiger 

Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzögerung der Bauarbeiten zu rechnen. 

Bodenschutz 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf sensorische 

Auffälligkeiten zu achten. Werden solche Auffälligkeiten des Untergrundes festgestellt, 

die auf das Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderungen hinweisen, ist umge-

hend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt (Dez. IV/Da 

41.5) zu informieren. 

Abstand der Baume zu den Leitungen 

Bei den Baumstandorten ist ein Mindestabstand gemäß Anforderungen der jeweiligen 

Leitungsträger zu benachbarten Versorgungskabeln/ -leitungen einzuhalten. Bei Unter-

schreitung dieses Abstandes sind die Kabel bzw. Leitungen vor schädlichen Wurzelein-

wirkungen zu schützen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: Darmstadt, den 29.11.2012 Ma/Si 


